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Neue Pflegefinanzierung 

Antworten auf die häufigsten Fragen 
 
 
Übernimmt die Ergänzungsleistung die Patienten-/Kli entenbeteiligung bei pflegerischen 
Leistungen und die Leistungen der Hauswirtschaft? 
Wenn Sie bereits Ergänzungsleistung beziehen: Ja 
Wenn Sie noch keine Ergänzungsleistung beziehen: Klären Sie in jedem Fall ab, ob die Kosten 
übernommen werden: 
AHV-Zweigstelle Stadt Luzern, Obergrundstrasse 1, 6002 Luzern 
Telefon 041 208 81 11 
 
Wenn ich mehrere Spitex-Einsätze pro Tag beanspruch e (etwa Tag- und Abenddienst), 
muss ich dann die Patienten-/Klientenbeteiligung me hrmals bezahlen? 
Egal, wie viele Einsätze Sie pro Tag beanspruchen und wie viele Teams bei Ihnen im Einsatz 
sind: Die Patienten-/Klientenbeteiligung von Fr. 15.95 bezahlen Sie nur ein Mal. 
 
Bekomme ich Hilflosenentschädigung? 
Für den Bezug einer Hilflosenentschädigung müssen Sie über ein Jahr hinweg eine 
Hilflosigkeit nachweisen können (wenn Sie z. B. seit Januar 2010 Spitex-Leistungen 
beziehen). In diesem Fall klären Sie den Anspruch unbedingt ab: 
Ausgleichskasse Luzern, Würzenbachstrasse 8, 6000 Luzern 15 
Telefon 041 375 05 05  /  www.ahvluzern.ch 
 
Kann ich die Rechnung weiterhin der Krankenkasse ei nreichen? 
Ja Sie übernimmt die pflegerischen Leistungen (abzüglich Franchise und Selbstbehalt). Wenn 
Sie eine Zusatzversicherung haben, übernimmt diese auch einen Anteil der 
hauswirtschaftlichen Leistungen. 
 
Muss ich die Patienten-/Klientenbeteiligung mehrmal s bezahlen, wenn bei mir 
verschiedene Spitex-Organisationen im Einsatz sind?  
Nein, Sie müssen diese nur ein Mal bezahlen. 
Teilen Sie uns mit, wenn Ihnen mehrere Organisationen die Patienten-Klientenbeteiligung 
verrechnen, damit wir dies abklären können. 
 
Muss ich die Patienten-/Klientenbeteiligung auch be zahlen, wenn die Hauswirtschaft 
Leistungen erbringt? 
Nein. Die Patienten-/Klientenbeteiligung ist nur geschuldet, wenn Sie pflegerische Leistungen 
beziehen. 
 


